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Vertrag

zwischen dem Hochsauerlandkreis
- vertreten durch den Oberkreisdirektor -

der Stadt Meschede
- vertreten durch den Stadtdirektor -

und der Universität-Gesamthochschule-Paderborn
- vertreten durch den Rektor -

über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Weiterbildung

im Rahmen einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft.

Präambel

Die Vertragspartner sehen die wissenschaftliche Weiterbildung als eine besonders
wirksame Form des Forschungs- und Technologietransfers an. Die schnelle wissen¬
schaftliche und technische Entwicklung läßt einen wachsenden Weiterbildungsbedarf
entstehen, der durch betriebliche Erfahrungen und betriebliche Schulungsveran¬

staltungen nicht mehr gedeckt werden kann. Die wissenschaftliche Weiterbildung
ist daher ein unerläßlicher Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der

hiesigen Region und leistet einen notwendigen Beitrag zur Erhaltung der bestehen¬
den und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Die Vertragspartner streben den Zusammenschluß in einem Zweckverband nach dem
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit an.

Der Zweckverband soll für den Beitritt weiterer Mitglieder offen sein.
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§ 1

Name, Sitz

(1) Die Arbeitsgemeinschaft führt den Namen "Arbeitsgemeinschaft für
wissenschaftliche Weiterbildung Meschede". Sie ist ein Zusammenschluß
i.S. der §§ 2,3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG).

(2) Die Arbeitsgemeinschaft hat ihren Sitz in Meschede.

§ 2

Aufgaben

Die Arbeitsgemeinschaft leistet insbesondere Hilfe bei

- der Ermittlung des in der Region bestehenden Weiterbildungsbedarfs
- der Erstellung des Lehrangebots
- der Abstimmung des Lehrangebots mit anderen Einrichtungen der Weiter¬

bildung
- der Durchführung der Lehrveranstaltungen.

Sie gibt den Mitgliedern Anregungen, sie faßt jedoch keine die Mitglieder
bindenden Beschlüsse.

§ 3

Mitgliederversammlung und Geschäftsführung

(1) Die Mitglieder treffen sich regelmäßig zu Mitgliederversammlungen, um die
weiteren Planungen zu koordinieren und um Einzelfragen, die sich bei der
Durchführung der Lehrveranstaltungen ergeben, zu besprechen.

(2) In der Mitgliederversammlung werden der Hochsauerlandkreis und die Stadt
Meschede durch die Hauptverwaltungsbeamten und die Universität-Gesamthoch¬

schule-Paderborn durch den Rektor vertreten. Für Beschlüsse über Anregungen
an die Mitglieder ist Einstimmigkeit erforderlich.

(3) Die Geschäftsführung wird durch die Mitgliederversammlung einvernehmlich
geregelt.
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§ 4

Beirat

Die Mitgliederversammlung läßt sich durch einen Beirat beraten.
Dem Beirat gehören an:

Arbeitsamt Meschede,
Deutscher Gewerkschaftsbund, Kreis Hochsauerland,

Handwerkskammer Arnsberg,
Industrie- und Handelskammer für das südöstliche Westfalen
zu Arnsberg,
Unternehmensverband für das südöstliche Westfalen.

Dieser Vertrag wird in den Amtsblättern des Hochsauerlandkreises und der
Stadt Meschede sowie in den Amtlichen Mitteilungen der Universität-
Gesamthochschule-Paderborn veröffentlicht.

§ 5

Veröffentlichungen

Meschede, 29. September 1987

Für die Stadt Meschede Für den Hochsauerlandkreis

U

»,

(Dr. Thomas Uppenkamp)
Stadtdirektor

(Hermann Wacker)
Erster Beigeordneter

r) (Dieter Wiethoff)
ektor Dezernent

Für die Universität-Gesamthochschule-Paderborn

(Prof. Dr. Friedrich Buttler)
Rektor
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